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Gemeinde 

Ottendorf an der Rittschein 
8312  Ottendorf an der Rittschein Nr. 132, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld 

Tel: 03114 / 2507,    Fax: 2507 – 7,    E-Mail: gde@ottendorf.gv.at 

 

Hier sind die wichtigsten Entscheidungen des Gemeinderates Ottendorf aus dessen öffentlichen Sitzungen sinngemäß 

zusammengefasst .  

Für weitergehende Informationen ist es gemäß § 60 der Steierm. Gemeindeordnung jedermann erlaubt, in die vom 

Gemeinderat genehmigten Verhandlungsschriften öffentlicher Gemeinderatssitzungen während der Amtsstunden im 

Gemeindeamt Einsicht zu nehmen.  
  

 

 

 

 

Gemeinderatssitzung Nr. 4/2017 vom 28.09.2017  
 

 

Vertrag mit dem Land Steiermark bezüglich Gehsteigerrichtung 

Für den Gehsteig entlang der L366 im Ortsgebiet von Ottendorf (zwischen den Kreuzungen 

Hartgreithweg und Friedhofsweg) wurde mit dem Land Steiermark ein Vertrag über die 

Genehmigung der Errichtung, Durchführung und Erhaltung abgeschlossen. 

 

 

Bestellung eines Sicherheitsgemeinderates 

Auf Anregung des Bundesministeriums für Inneres sollen die Gemeinden einen 

Sicherheitsbeauftragten aus dem Gemeinderat installieren, der ein Bindeglied zwischen 

Gemeinde, örtlicher Exekutive und Bevölkerung sein soll.  

Als Sicherheitsgemeinderat der Gemeinde Ottendorf wurde Gemeinderat Karl Wendler 

einstimmig bestellt. 

 

 

Grundstücksverkauf Parzelle Nr. 2676/3, KG Ottendorf 

Die Gemeinde verkauft die Baufläche Nr. 2676/3, KG Ottendorf, in der Größe von 765 m² 

zum Preis von € 13,90 pro m² an einen Ottendorfer Kaufinteressenten. 

 

 

Förderung für Damenfußballclub Ottendorf 

Der Damenfußballclub Ottendorf hat den diesjährigen Meistertitel errungen und hat damit den 

Aufstieg in die Landesliga geschafft. Der Gemeinderat beschließt einstimmig eine 

Sonderförderung in der Höhe von 1.000 Euro als finanzielle Unterstützung. 

 

 

Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahren Nr. 4.06 

Nach Beratung und Beschlussfassung der eingelangten Einwendungen sowie Behandlung der 

einzelnen Stellungnahmen, wurde die Flächenwidmungsplan-Änderung, Verfahren Nr. 4.06, 

verfasst von der Pumpernig & Partner ZT GmbH, Graz, einstimmig beschlossen. 

 

 

 

 


